
Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise 

zum Gewinnspiel “SWR4 Festival 2024“ 

 

Mit der Teilnahme erkennt der/die Teilnehmer*in ausdrücklich und verbindlich die 

nachfolgenden Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise an.  

 

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel zum SWR4 Festival 2024, bei dem 

es Eintrittskarten für mehrere Veranstaltungen zu gewinnen gibt. Ein Gewinn bedeutet 

jeweils 1x2 Tickets für die ausgewählte Veranstaltung. Alle Veranstaltungen, die Teil des 

Gewinnspiels sind, sind auf SWR4.de aufgelistet. 

 

1. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk – Anstalt des öffentlichen  

Rechts – vertreten durch den Intendanten Kai Gniffke, Neckarstraße 230, 70190 Stuttgart,  

kurz SWR.  

 

2. Das Mindestalter für die Teilnahme an der Aktion ist 18 Jahre. Mitarbeitende des SWR, 

der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. 

 

3. Es steht ein Teilnahmeformular auf SWR4.de online. Teilnahmezeitraum 14.09.24, 6 Uhr, 

bis 22.09.24, 24 Uhr. Die Teilnehmenden können aus folgenden Veranstaltungen auswählen, 

für welche Sie 1x2 Tickets gewinnen möchten: 

 

 27.09. 15:00 Uhr Promitalk mit Thomas Anders, Friedenskirche 

27.09. 20:00 Uhr SWR4 Konzert mit Thomas Anders, Festhalle 

28.09. 20:00 Uhr SWR4 Party mit Night Fever - A Tribute to the Bee Gees, Festhalle 

29.09. 19:00 Uhr SWR4 Konzert mit Chris de Burgh, Festhalle 

 

4. Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel müssen die Teilnehmer*innen auf SWR4.de im 

Formular ihren vollen Namen, E-Mail-Adresse und optional ihre Telefonnummer angeben. 

Sie können darüber hinaus angeben, warum sie gerne Konzert-Tickets gewinnen möchten. 

Sie müssen den Teilnahmebedingungen zustimmen.  

 

5. Die Gewinner*innen werden von SWR4 ausgelost und am 23.09.24 per E-Mail über ihren 

Gewinn informiert. Die Gewinnerinnen/Gewinner und ihre Begleitperson stehen auf der 

jeweiligen Gästeliste. Sofern die/der Gewinner*in sich nicht innerhalb von 24 Stunden nach 

der Kontaktaufnahme zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue 

Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt. Im Falle einer unzustellbaren 

Gewinnbenachrichtigung ist SWR4 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen 

und der Gewinn verfällt ebenfalls. 

 



 

6. Die An- und Abreise der Gewinner*innen und ihrer Begleitpersonen zur Veranstaltung 

nach Wörth am Rhein erfolgt auf eigene Kosten und eigenes Risiko der Gewinner*innen.  

 

7. Sofern eines der Events des SWR4 Festivals nicht stattfinden kann oder der Ablauf des 

Events Änderungen erfährt, sind Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher 

Aufwendungen ausgeschlossen. 

 

8. Der Gewinn kann nur zu dem festgelegten Zeitpunkt angetreten werden. Sollte der  

Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht angetreten werden, verfällt er  

ersatzlos. Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in Sachpreise ist  

nicht möglich. Ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt. Erweiterungen des Gewinns sind  

nicht möglich. 

 

9. Mit der Teilnahme an der Aktion erklären sich die Teilnehmer*innen damit einverstanden, 

dass der SWR über sie namentlich oder in sonst identifizierender Weise berichten darf. Sie 

stimmen zu, dass der SWR die unter ihrer Mitwirkung hergestellten Ton- bzw. 

Bildaufnahmen veröffentlichen darf und ohne zeitliche, räumliche oder inhaltliche 

Beschränkung, insbesondere im SWR Fernsehen/Hörfunk und/oder der ARD-

Programmfamilie ausstrahlen und in den Internetangeboten (insbesondere SWR4.de) 

und/oder Mediatheken des SWR, der ARD sowie über Drittplattformen (z. B. YouTube, 

Facebook, Instagram) auf Abruf (On-Demand und/oder Download) anbieten bzw. als 

Podcasts nutzen bzw. nutzen lassen darf. Der/die Gewinner*in und seine/ihre 

Begleitpersonen erklären sich auch bereit, für eine weitergehende Berichterstattung zur 

Verfügung zu stehen. 

 

10. Der/die Teilnehmer*in erklärt sich damit einverstanden, dass seine/ihre persönlichen  

Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und  

genutzt werden. Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Der SWR 

ist auch berechtigt, die Daten des Gewinners/der Gewinnerin an Ausführungsgehilfen zu  

übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen. Der SWR ist ebenso  

berechtigt, den Namen und den Wohnort des Gewinners/der Gewinnerin zum Zwecke der  

Berichterstattung über das Gewinnspiel auch an andere Medienunternehmen  

weiterzugeben. Eine darüberhinausgehende Speicherung oder Verarbeitung der Daten  

findet nicht statt. Den Teilnehmer*innen stehen die gesetzlichen Auskunfts-,  

Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Der Widerruf ist zu richten an Hoererservice@swr4.de. 

 

11. Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne  

Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls eine  

ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich  



ist. Den Teilnehmer*innen stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegenüber dem 

SWR zu.  

 

12. Der SWR kann Teilnehmer*innen aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen,  

insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben,  

Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte  

Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste  

oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.  

 

13. Sollten einzelne Klauseln unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der 

übrigen Klauseln davon unberührt. 

 

14. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 


